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Vorlagenummer: BV/26/392 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorlage über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum 
Bauantrag: "Neubeantragung Wohn- und Geschäftshaus zu AZ 03489/99, 18 
Ferienwohnungen, 2 Dauerwohnungen, 6 Gewerbeeinheiten - Wylichstraße 11" in 
Verbindung mit einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 1 "Zentrum" der Gemeinde Ostseebad Binz (Überschreitung 
der GRZ) 

 
Datum: 09.03.2026 
Federführend: Planen und Bauen 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 19.03.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.03.2026 im Rahmen des  
Bauantrages: „Neubeantragung Wohn- und Geschäftshaus zu AZ 03489/99, 18 
Ferienwohnungen,  Dauerwohnungen, 6 Gewerbeeinheiten – Wylichstraße 11“ das 
gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB herzustellen, sowie der Befreiung 
nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 
„Zentrum“ (Überschreitung der GRZ), zuzustimmen. 
 
 
Begründung 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes Nr. 1 
„Zentrum“ der Gemeinde Ostseebad Binz in der Bauzone 4a mit einer zulässigen 
GRZ I von 0 einer zulässigen GRZ II von 0,6 
 
Der Bauherr beantragt die Überschreitung der zulässigen GRZ I um 0,12 sowie der 
GRZ II um 0,16 und begründet seinen Antrag wie folgt: 
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Auszug Lageplan 
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Ansicht Nord-Ost 
 

 
 
Auszug GRZ-Berechnung 
 

 
 
Beurteilung der Verwaltung 
Aufgrund des Bestandsgebäudes kann der Antragsteller die GRZ I nicht minimieren. 
Die GRZ II ändert sich durch die Entsiegelung von 0,76 auf 0,68 (zulässig 0,6). Die 
Verwaltung empfiehlt die Stellplatzzufahrt weiter zu entsiegeln. So könnte 
beispielsweise die Zufahrt mit zwei Fahrstreifen (Rasengittersteine) hergestellt 
werden. Die übrigen Flächen sind zu begrünen. Demnach würde sich die GRZ II 
weiter verringern und könnte unter die zulässigen GRZ von 0,6 fallen. Die Art der 
baulichen Nutzung fügt sich in die vorhandene Umgebung ein. 
 
Folgende Vorgehensweise wird empfohlen: 
 
Dem Antrag sollte zunächst nicht zugestimmt werden. Unter dem Nachweis der 
weiteren Entsiegelung im Bereich der Parkplatzzufahrt, könnte das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB i. m. der Befreiung nach § 31. Abs. 2 BauGB 
jedoch in Aussicht gestellt werden. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Einnahmen   Ja/Nein   Mittel stehen zur Verfügung  Ja/Nein 
    Produkt/SK:    

     

Haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja/Nein Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ja/Nein 

    
Bemerkungen: 
  

 
 
Anlage/n 
Keine 
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